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Moderne Identitätstheorie

Identität ist die »unmittelbare Wahrnehmung 
der eigenen Gleichheit und Kontinuität in der 
Zeit und die damit verbundene Wahrnehmung, 
dass auch andere diese Gleichheit und 
Kontinuität erkennen.« (1966)

Erik Erikson 1902-1994



Postmoderne Identitätsdiskurse
Seelen (Goethe 1808)

Stimmen (Bach und Torbet 1985)

Collagen-Selbst (Pazzini 1985)

Patchwork (Keupp 1989)

Selbste (H. und S. Stone 1989)

Viele (Casey 1992)

Elemente der Persönlichkeit (Assagiolui 1993)

Innere Personen (Orban 1996)

Teile (Schwartz 1997)

< Inneres Team (Schulz von Thun 1998)

Dezentrierung des Subjekts gegen Identitätszwang und Einheitssehnsucht (H. Bilden)



Multiplikation
»Ich spalte mich auf. Das gelingt mir immer besser. Ich kann mich selbst als 
zwei, drei oder mehr Jemande betrachten. [...] Während ich in einem Fenster 
in eine Art Streitgespräch verwickelt bin, versuche ich mich im MUD eines 
anderen Fensters, an ein Mädchen heranzumachen, während vielleicht in 
einem anderen Fenster ein Tabellenkalkulationsprogramm oder irgendeine 
andere technische Sache abläuft... Und dann erhalte ich eine Echtzeitmeldung 
[...], und ich vermute, daß es RL ist. Es ist schlicht ein weiteres Fenster. RL ist 
nur ein Fenster unter vielen [...] und es ist gewöhnlich nicht mein bestes.«

Student, zitiert aus: Sherry Turkle: Leben im Netz, 1997
New Yorker 1993



Erfahrungsmodi des Selbst / der Selbste
(nach Ottomeyer 1987)

kognitive,

körperliche,

emotionale,

soziale,

produktbezogene Selbstwahrnehmung
FaceBook Freunde



Identitätsarbeit

Konfliktaushandlung

Ressourcenverwaltung

Narrationsgestaltung

»Für den Transformationsprozeß wie auch für alle 
anderen prozessualen Schritte der Verknüpfung, 
Aushandlung und Passung gilt : Identität ist weitgehend 
eine narrative Konstruktion . Das zentrale Medium der 
Identitätsarbeit ist die Selbsterzählung. « (Keupp et al 
1999, S. 216)



Digitale Identitätsarbeit

Selbsnarrationen im Medium der
Homepages

CMC (SMS, Email, Chat, Foren)

Sozialen Netze

Blogs

Spiele



 Grundrechte

Artikel 1: Menschenwürde; Grundrechtsbindung der staatlichen Gewalt
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.

Artikel 2: Allgemeine Handlungsfreiheit; Freiheit der Person
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht 
die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt.

Artikel 5: Meinungs-, Informations-, Pressefreiheit
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 
verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die 
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden 
gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.



Persönlichkeitsrechte

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist das Recht des Einzelnen auf 
Achtung seiner Menschenwürde (Artikel 1) und auf Entfaltung seiner 
individuellen Persönlichkeit (Artikel 2). 
Ausprägungen sind insbesondere 
die persönliche Ehre, 
das Recht auf Privatheit, 
das Recht am eigenen Namen, 
das Recht am eigenen Bild, 
das Recht am gesprochenen Wort und damit 
das Recht auf Selbstbestimmung der Offenbarung von persönlichen 
Lebenssachverhalten. 

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht gewährleistet Elemente der Persönlichkeit, die nicht Gegenstand der besonderen 
Freiheitsgarantien des Grundgesetzes sind, diesen aber in ihrer konstituierenden Bedeutung für die Persönlichkeit nicht nachstehen

3. April, 1996-2003: JenniCam (Jennifer Ringley)



1 Menschenwürde

»Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.«



2 Handlungsfreiheit

»Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt.«



Informationelle Selbstbestimmung
»Unter den Bedingungen der modernen Datenverarbeitung wird der 
Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, 
Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten von dem 
allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Art. 2 Abs. 1 GG  in Verbindung 
mit Art. 1 Abs. 1 GG umfaßt. Das Grundrecht gewährleistet insoweit 
die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die 
Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu 
bestimmen.«

»Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine 
Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung 
nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was 
wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß.«

BVerfGE 65, 1 , 15. Dezember 1983



IT-Grundrecht

»Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 1 Abs. 1 GG) umfasst das Grundrecht auf 
Gewährleistung der Vertraulichkeit und 
Integrität informationstechnischer Systeme.«

27. Februar 2008



»Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus 
allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.«

5 Meinungsfreiheit



6 Ehe und Familie
»Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 
Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.«



7 Schulwesen

»Das gesamte Schulwesen 
steht unter der Aufsicht des 
Staates.«



14 Eigentum

»Das Eigentum und das Erbrecht werden 
gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch 
die Gesetze bestimmt.
Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich 
dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
Eine Enteignung ist nur zum Wohle der 
Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art 
und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die 
Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der 
Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu 
bestimmen.«



Digitale Medienkompetenz

Privatheit und Öffentlichkeit

Geschriebenem und Gesprochenem

Selbst und Anderen

Zeit und Dauer

Raum und Grenzen

Äußerungsdelikten und Veröffentlichungsakten

Digitale Medienkompetenz beinhaltet den Umgang mit den 
Differenzen von
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